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PROTOKOLL STADTRAT KLOTEN

02. Dezember 2025' Beschluss 365-2025

6.1.1 Enuerb

I DG-Status: öffentlich

Dorfstrasse 43, Kat.-Nr. 3083, Erwerb; Genehmigung Kaufvertrag, Antrag an Gemeinderat

Ausgangslage

Das Grundstück Kat.-Nr. 3083 an der Dorfstrasse43 umfasst 7'810m2, wobei 4'376 m2 zut Kernzone

(Empfindlichkeitsstufen lll) und. 3'434 mz zur Zone WG2b (Empfindlichkeitsstufen lll) gehören. Das Grundstück

liegt ferner im Perimeter des Öffentlichen Gestaltungsplans Rätschengässli Ost vom 28. September 1993. lm

Gestaltungsplan wurden die ausserhalb der Kernzone gelegenen Flächen entgegen der heutigen Zonierung in

einer Mischzone der Empfindlichkeitsstufe ll zugeteilt.
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Abbildung 1: Das Grundstück liegt direkt neben dem Ortsmuseum.

Abbildung 2: Südansicht des Bestandesgebäudes Dorfstrasse 43

Weitere Rahmenbedingungen des Grundstücks sind folgende:
- Ersch/iessung; Das Bestandesgebäude Dorfstrasse 43 wird heute direkt ab der Dorfstrasse erschlossen.

Gemäss g 240 Abs. 3 Planungs- und BaugeseE (PBG) muss die Erschliessung <nach Möglichkeitr

rückwärtig erfolgen. Es wird in einem nächsten Schritt zu prüfen sein, ob zumindest der Gewerbeteil des

Bestandesgebäudes auch weiterhin direkt von der Dorfstrasse her erschlossen werden kann,

- Ansch/ussgebühren Abwasser:Weil das Grundstück zum grossen Teil noch nicht überbaut ist, werden

heute nur für 2'150 m2 Abwassergebühren bezahlt. Für die Restfläche ist deshalb noch eine

Anschlussgebühr Abwasser zu entrichten, was einem Betrag von rund Fr, 170'000.00 (ohne MWST)

entspricht. Diese Kosten gelten bei der Überbauung des Grundstücks als gebundene Ausgaben.

- Schutzinventar: Das Gebäude Dorfstrasse 43, erbaut 1826, ist im kommunalen lnventar der schuEwürdigen

Bauten enthalten. ln 2017 wurde das Gebäude mit einem denkmalpflegerischen Gutachten beurteilt. Die

Gutachter sind zum Schluss gekommen, dass das Gebäude erhalten werden muss. Eine formelle

Unterschutzstellung ist aber noch nicht erfolgt, es liegt aber ein Schutzvertrag im Entwurf vor. Das Gebäude

beherbergte im Erdgeschoss bis 1945 die ehemalige Gastwirtschaft <Linde>. Es ist in vielen Bauteilen noch

im ursprünglichen Zustand,
- Kataster der belasteten Standofte:Kein Eintrag,
- Archäologische Zone:Das gesamte Grundstück gehört zur archäologischen Zone (wie ein Grossteil des

Klotener Stadtzentrums).
- Ftuglärm; ln der Empfindlichkeitsstufe ll ergeben sich im nördlichen Teildes Grundstücks Uberschreitungen

am Tag und in der Nacht. ln der Empfindlichkeitsstufe lll weist das gesamte Grundstück nur

Nachtwertüberschreitungen auf. Es ist darauf hinzuweisen, dass sich die Lärmkurven in den nächsten
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Jahren unvorteilhaft verschieben könnten. Dies könnte insbesondere eine Verdichtung des Grundstücks

negativ beeinflussen.

Strassenlärm: Die Dorfstrasse führt zu Uberschreitungen der Lärmgrenzwerte, zumindest in der ersten

Bautiefe des Grundstücks.

Gefahrenkartierung:Es bestehteine geringe Restgefährdung im Falle eines Hochwassers (Bedenseebach),

welche aber mit der Umsetzung der Glattalbahnverlängerung (inkl. Hochwasserschutz Altbach-

/Bedenseebach) beseitigt würde.

Sicherheitszonenplan: Es ist eine maximale Höhe von 458 m.ü.M. (Sicherheitszonenplan von 2018)

zulässig, Das Terrain des Grundstücks befindet sich auf rund 441 m,ü.M., d.h. es sind Gebäude von

maximal 17 m Höhe (inkl. sämtlicher Aufbauten) möglich. Die Gesamthöhe gemäss heutiger Bau- und

Zonenordnung beträgt 15,1 m. Daraus folgt, dass die Gebäude auch mit einem neuen Gestaltungsplan

nicht wesentlich höher als nach den Regelbauvorschriften erstellt werden könnten.

Aktuelle Mieteinnahmen

Für die bestehenden Gebäude bestehen Mietverträge (Wohnung und verschiedene Lager), Die Mieteinnahmen

betragen aktuell Fr. 20'680.00 pro Jahr.

Landwertschätzung

Die Wüest & Partner AG, Zürich, kommt in der Bewertung vom 13. Februar 2025 zum Schluss, dass das

Grundstück zum Beurteilungszeitpunkt einen Marktwert von Fr. 12'260'000,00 (Fr. 1'570.00 pro m2

Grundstücksfläche) aufweist. Dabei wurden die Baumöglichkeiten gemäss dem heute gültigen Gestaltungsplan

Rätschengässli Ost, inkl. der Sanierung des Bestandesgebäudes, nach der Discounted Cashflow-Methode

(DCF-Methode) bewertet,

Bei dieser Methode wird der aktuelle Marktwert einer lmmobilie durch die Summe aller in Zukunft zu

enuartenden, auf den heutigen Zeitpunkt diskontierten Nettoerträge (vor Steuern, Zinszahlungen,

Abschreibungen und Amortisationen) bestimmt. Die Nettoerträge werden pro Liegenschaft individuell, in
Abhängigkeit der jeweiligen Chancen und Risiken, marktgerecht und risikoadjustied diskontiert,

Die Rahmenbedingungen der Bewertung wurden geprüft und als schlüssig beurteilt.

Gemäss Art. 16 Abs. 1 lit. i der Gemeindeordnung ist der Gemeinderat für Landerwerbe bis zu 20 Millionen

Franken abschliessend zuständig.

Potentiale und Rlsiken

Der gültige Gestaltungsplan datiert von 1994 und hatte in erster Linie zum Ziel, den Übergang zwischen der

Kernzone und der Wohnzone verträglich zu gestalten, Um den heutigen Herausforderungen in Bezug auf

fehlenden Wohnraum gerecht zu werden, stellt sich insbesondere die Frage, ob mit der Revision des

Gestaltungsplans noch mehr Potentiale geschaffen werden könnten, Eine ähnliche Situation fand sich auch auf

dem Nachbargrundstück <lm Gässli>, welches vor wenigen Jahren gestützt auf einen neuen Gestaltungsplan

überbaut wurde. ln diesem Gestaltungsplan betrug die Ausnützungsziffer rund 1,10/0, was ungefähr einer

Verdoppelung der Ausnützung zur Grundzonierung entspricht,

Wie bereits enrähnt, ist das Grundstück von Fluglärm betroffen, Wenn das Grundstück neu vollständig der

Empfindlichkeitsstufe lll zugewiesen werden kann (was aufgrund der rechtskräftigen Zonierung sinnvoll wäre),

ist bei der aktuellen Lärmbelastung aufgrund der guten Erschliessung mit öffentlichem Verkehr eine Verdichtung

grundsäElich erreichbar. Allerdings ist zu beachten, dass bei einer Aufzonung ein Gewerbeanteil von 25%

eingehalten werden muss. lnsofern ist eine Verdichtung (zumindest ausserhalb der Kemzone) denkbar, es muss

aber geprüft werden, ob damit schlussendlich per Saldo tatsächlich mehr Wohnungen realisiert werden könnten.

Bezüglich der Aufzonung ist weiter auf Art. 31a Lärmschutzverordnung (LSV) hinzuweisen. Danach können

Grundstücke aufgezont werden, sofern (neben anderen Bedingungen) nur Nachtlärmgrenzwerte überschritten

sind. Bei den aktuellen Lärmkurven sind diese Vorausse2ungen voraussichtlich erfüllt. Eine geringfügige

Verschiebung der Lärmkurven kann dies aber ändern.

Das bestehende Gebäude muss erhalten und saniert werden. Dies wird zu erheblichen Kosten führen, die ohne

konkretes Projekt noch nicht beziffert werden können. Die Begehung des Gebäudes hat gezeigt, dass sich das
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Gebäude noch in einem sehr ursprünglichen Zustand befindet (2.8. Stückholzheizung mit Kachelofen) und einen

grossen Sanierungsbedarf aufweist, damit es bewohnbar bleibt bzw. weiterentwickelt werden könnte. Das

Gebäude wird heute als Wohnung genutzt.

Schwer einzuschätzen sind allfällige Auswirkungen der archäologischen Zone. Gemäss Auskunft der

Kantonsarchäologie wurde die Zone in erster Linie aufgrund der Fundstelle einer römischen Siedlung angelegt,

Auf dem zur Diskussion stehenden Grundstück selber wurden bisher aber keine archäologischen Abklärungen

durchgeführt, Die Sondierungen 2019 auf der westlich angrenzenden Pazelle Kat.-Nr. 6197 (Uberbauung <rlm

Gässlir) ergaben keine archäologischen Befunde und Funde, Es ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, dass es

archäologische Vorkommen gibt, ausgeschlossen werden kann dies aber mit dem heutigen Kenntnisstand nicht.

Um dieses Risiko abfangen zu können, müssten weitergehende Untersuchungen durchgeführt werden, welche

als unverhältnismässig beurteilt werden.

Die Lage des Grundstücks ist zentral und gut, die Bushaltestelle Lindenstrasse befindet sich unmittelbar beim

Grundstück an der Dorfstrasse. Stadtzentrum, Kindergarten, Schule und Läden sind zu Fuss in wenigen Minuten

erreichbar. Mit der Umsetzung des Betriebs- und Gestaltungskonzepts Dorfstrasse dürfte auch die

Aufenthaltsqualität an der stark befahrenen Dorfstrasse etwas erhöht werden.

lnsgesamt verfügt das Grundstück aufgrund seiner Grösse über ein grosses Potential, z.B. für Alters- und

Familienwohnungen und Gewerberäume, an zentraler Lage. Die Entwicklung des Grundstücks birgt aber auch

einige Risiken (Fluglärm, Strassenlärm, Zustand Bestandesbau, Denkmalpflege, Archäologie), welche der

Stadtrat aber im Verhältnis zum Potential als tragbar einschätzt,

Kaufoertrag

Der Kaufuertrag lautet wie folgt:

Grruen i Berrerku&en

t Grszen gmäss vorgeleqlem Plan

2. Der Wortlaut der autgelühn€a OEn$l-barkeßen ist den Parteien bei(anntl
sie v@idrlen ad die rörürche W€derqabe in d€*n Verttaq.

@und wFd we tolgtgelrlgt

CHF 735'O6O.m sind zut Sicherslellung der mutrna$iichen Grund-
stücksgewinBleer gmäss &ller 6 der wlteren
Bstimmsngen hinten aoläslich ds hstgen Eqen"
tumsübe{trsgung auldas zu Gunsten det Sl,ödl Kloten
hutende Kmto IBAN Cll98 00?0 0114 4m5 9600 4.
bei der Zürcher Ktntdabsnk,8010 Ziiüch. Finanz"
sekr€tariat- mil den Vemett 'Dorfurr-* 43. Erben-
gemeinschäll V€el- ä bezahhn.

CHF 1 1 524'940.ü0 srnd der reräuffmdq Padel adässlrch dd hwtBen
Eigentlnsüb€'tragung aul dss Konto IAAN eH22
0070 otlo 006', 5345 2 b der zjrrchd Kelmalbahk
laqlend aut Etbfi Vogel M. ü E$en Vogel O. zu be.
zahla.

Die ffibende Parter hal sctr heule uber dre Kaut
pcassilsgm drtrh vodegurE ems unwidertufli'
chil Zahhfigs\€EP@h*s einet n der Schsqz de
mEilierla Barh äusffiisen-

Wd die Eant ubd de ertolgte Eqectumsubertragurig
eßt e€h CleariNsdllü* nlolmrert. kan4 d€ Zahlung
erst trü't Valuta ds darauffolgeoden BanklErktages
ausgelüM v€dffi- Die wräEserde pstei hat da-
EE gegel0ber der ffrbenden Patts keinen An-
spffJt auf r/eEugsns.

CllF 12'260.000.00 totEl Kiulpnis

Woitorc Bostimmunoen

t. Dre.Eg94!-l!Sli!gl!?g!!q ertolgt heute. unmrltelbar im Änshluss an de
Beurkundung dess Vedrages.

?. Der Eegigglg4E8l d.h. der ÜbergarB des Venrsgsotiektes in Redltff
urd Pflichts. NuEen und G€lahr. erlolgt mrt der heutigen Eiqenlumsübet'
hägun9 nnFiüsragi.
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3. Die Verf€spsrtei€n re€lnen über dF mt dem Vertragsohjekt veöunde-
nen @{vie 2.8- [,]€tanse. Kehncht

Eetühen, Wffistr/Abmsr, Gebäudeversicherung, Ene€iewtrat) sepa-
rat ab. W€rt Antntlstag.

4. Oie Verlrsgspärteren sind vm der Urkundsperem auf die ArL 192- ISE des
SchweEerisch€n QhlEalbmnr€Ehts {OR) ober die Rechtswährleßttno
rcwie die Art- 191 {L urd ArL 219 OR über die Sachawährleistuns (Min-
gelhafilJng) aufmsksam gmecht worden"

Die effirbende Psrtei üb€rnimmt das Vsträgsobie*l in dem rhr bekänn-
ten, gegmwärtigen Zusi6nd. Oio wräussemde Parlei hat keine RepaEtur"
und Unlerhaltsarbeit€n voraunehmer. Die Urkundgpemn hal den Partei
en emptohlen. sn Miin0elpbtokoll über die hc[tc e€ntuell b6teh€nden
Schäden aufarnehmen.

Jede Gtrährspllicht (Halturg) der reräusscmden fudei Ait Rtrhls- und
Sachmängel am Vertragsobiekt im Sinnc ds OR rrird l{@bgbgg, wsl
in dßsem Vertrag niEhts ändtrs vtreinbül isl Ole reräüssmde Pärtei
hal au(fi aNerhdb dises Vettraga3 leine ZßidErur€ett tüt däs Ver-
lng$blekr abgegeben. Ole Prteren sind wn dar lJ*undspssoo über dte
8€dernung di6s FreizeitrrunFldäKl o?brtbn wtrden. lndb€€onder€
darübtr. dass diffi Verenbarung ungültig ld, wem dre vefiussernd€
Panei der emerbendctr Par{el tlie Grflä.hrsmirngEl abCch,tlich oda greF
fsh*issb bzw. arglisi{ rErschMcg€n hd (Ari. l0O Abs" 1. 192 Abs" 3 urtd
r990R).

5. Orä GebüE!!.!Sd.]!5!!gEE (bs iüototblA und &undbüchamtes rerden
wn den Vütqsparteieo ü|clnekEäin.l€ ar Hslfte, bezahlt; sie häfi€n da-
tür rcn G#tze3 tegen solldarisch-

6. Die emertende Partd hsl wn den Eestmmungen üb€r das gglqElgbg
Pbnübdlt tü die Grundstüdcewinn{auer Kennlnrs genommen. Die Ur-
kundspersc h6t die Partelen äul einen ffintuelen Aufsdtub der Grund-
stüd€*hr€leuer h F6lle eltrer Ersatzbe*hafirng hing*i€sen-

Ob wäusscrnde PgtLl erRläd, das bei der VeEnlagung der 6rund.
slücl€ürtrinnsteuEr €in {t96cffiner Grundstüctg*inn 8us eintr
trüll€ltn Handänderuog :u b€rüc*sichl€en ist.

Die wn dcl verässemden Partei zu beählende alllällig€ Grundsttuge-
winßteuer aus dbs€r Handänderung ist durch das Steu€tamt Klolen pe
vistrisch btredrnet wrden. Der mutmsslEhe Steueöelrag beträgl lsut
Angaben der Parleien CHF 715'060.00 und wird hille von der erctben-
den Pailei asl Abrechnung am Kaulpras urid lür Rechnung der ver'
äwrnden Partei an das Steueramt Klottr bezahll" Auf eine reiterge
hende gcherstdlung der Grundstü{*gewinnsteuer vffiEhtet de et.g-
bende Pa.tei.

Dre Vertägspadeien häbcn Kenntnis vm futikel 54 des Vmicherungsret'
tragsgeseE6 (WG)- Demeh g€h€n beshmte ElvglqlbE!:bgllEgeq
insb. S8ahr€Eicterung€n. aul de emeötrde Pa{ts übei, sofffi sie nidlt
innerl 30 Tagffi. wn dtr EgentumsübstragurDg !n geEchnet, den VeR.
chwrBsg6dhchallm $hrifflich odtr m erner andqen Fom. die den
NwhqüiJüurch Text emöglrcht (2.9. E-ldail). mltteilt, $e lehn€ den Übtr-
gang ab. Oen Verlß€sparteien wid empfuhlen. die Wirtungen det Eigen'
tumübertEgung ill die einzelnen Polieo dfekt mit ds belto{lens Ver-
sicherungsgesllschefts a ktären-

Oie Ve6ichdungspollcen zu slchs Veßicherungen sind der emrben-
den Partsi spätestms bei dgr heuthen Eigentumsüberträgung z! übtrge.
bs. Oer Abschluss wn $€itffin Vmi:htrungen fiI das VerttagBobjekt-
insbesondse üuch eintr Grundeigentümertaltdüchtvffiicherung. iegl in
ds Vtrantuüturlg der eNrtendm Partei.

Die obligalorische VeßacherurE bei der Gebä.üeversbherurB Kanton Zü'
rbh ftfr Feus- und Elmentarschäd6n gdd von Goselz$ urega *uf die
ffIb€rde Partei über.

8- üe Parteien haben Kmntnß von den
die Veräusrung wn h'fic!. (A't 261
290 OR).

gsetzffdeo Bsstimmungen über
OR) und Pachigegeßtänd€n {Arl.

Für das Venrag$bjekl boliefEn tdgmde Mie{verhdtniss:
md Claude lllrtün
mft HonileaAddl
mit lrodt.tlch

. mitdcrSiftfig KirderllnzalcülgDorbSluzenegg€r

Diese ilfletwrhältrl*r€ geh8n nü d6a E$enüimsüberbägung vm Gset'
2rü segen al, die etrveü€rde Pariel über {Ar1. 251 Abs. 1 OR)- Dl9 eF
weöeri€ Parl6 tritt untar ggnzlichet Enüsstun-o der wräustndm Pärlei
wllsllndlo l' dergr Rshtsslellting ein und wichtet äut die Geltendms'
chug des Küld€lnosHhts gems Art, 261 Abs. 2 OR. Db entsP€'
chsdeo Mbtveülge r3ml den dus€höEnden Unletlagen $nd der er'
$erbeld€n Pgter zu hgebm. DE wräus*mde Partet urd die Mleter
ühr de Hmd.änderung intcmier€n-

9. DE UilLndspffin l8l dE effibtrde Partei dtraul hing*iss. dss
ötfenüichwhtldb EE€ntumsb€sshr.tnküEen unabhhng€ wn einer
Anmerftung ln Girundhich Echtsgüfitg beslehen kdnnen. Di€ ffibcnde
Padei hat Sich daher bei dm zusuindrgeo Amtsstnllm über sldre Eg€n-
lmsbFchlänkungen {l'luüzungswmhnfren und -bes{hränkurEen, bau'
rwtrlliche Vwhrittm und Aullagen. Altrasten etc.) direkt a nlomleGn.

lm Werlsr€n wrde die cMetbende Parlei von ds Urtundsp€Fm au{ den
Bestand des ÖRE8-Katasters hingwiwn. Gegensland ü*s l(ätasteE
sind ötlmllich{@hüEhe E€trtußbesctränkungen. db n&h dm Vtr-
shrinen dtr Zivlgesetzbudrs (ZGB) nicht im Grundbudr angeme.kl
werden. Der lnhalt diew Kst6teE g{l als bekmnt (tu{. 17 G*infmati'
msoegetz).
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10. D€ Parleien stellen fest. döss uum Zeitpunkt dsr B€urkundung aut dffi
Vertragsbj€ht kein rm Kataster der b€lastelen Standode aKbSi,€rz€Eh-
lge!.Sbrdsd lcgt-

11. $e Verlraqspirteten rehmen dNn Kenntnis, das nach äfler 3 des An-
hanges zur Vertrdnung iiber die elektrishe NEdffiDannunqsinstalla$s
lg8 vffi 7. Novffiber ?Q'01 {SR 73,1.27} dE l\lEdeßpcnnungsinslällütis
nen mit ?ehn- odtr *anägiähilger Kwtrollpdode hs eirer Hardände-
rung honfollE{t ffiden müssen. renn sert dsr Ielzten Kontrolle mehr als
iünl Jahre vergangen sind.

De Verlmgsparteitr erklärcn" dass d€ wrqsdrneb€ne .6e!E9l!c ds
eleft trischen N€deßpannuf,gsinstallation rm Verüag$bjekt eßt nJch der
Eioentumsuberiraoum durch d€ ererbende Panei wEnLesst ürrd. Soll-
ten sich da.aus lür sre Nehleile irgerdrebher Ad {namenlhci KsteaFol-
gen) eqeb€n. wird d€ veräsernde ParlEi vm leder Gewshrleistungs-
pflicht betrqt.

12. Soreit es snh bei der wräussefirden od€r der efweöenden Parlei um
eine Meirheit 'ron Fersntr handell. haften die* ltlr simtliche Vörpflid-
tungen aus diesm Vertrag sdililisch.

13. Ore an dcsm Vtrtrag belel€t€n verheiEtetqr Personen erloären. nEht
einem Glilgtq@l (dlgemene oder b€hränktä Güteqemanschatt be.
Güterusbindung) zu unErstehs, der sich aut ihre Geschätlstah€heit ern-
shränkmd awfükt.

14. Oe Sl.adl Kblcn {der Gmeirderrtl hal die*n Vedr€ mil B€schluss rcm
"' genehdgt ud den Sbdlpräsrdenten am Abschluss und Vollzug d6
Verlrag6 bewlrüächbgt.

t5. Wdl das Grundstück zum grossefl Teil mh nEht uberbaut 6t. we.rdRn
hflle nur Iü12'150 m2 Abwosagetrltren bezätill- Fur dB Rest/läct€ r5l

desh$ nch eiG Anshhßge!ühr Abwüs*r zu entrichttr. was einm
Belr'ag w n{d CHF 170'000.00 {ohne tflri $T} mtspocht.

Bas*cdort,

DE wräusemde Partei:

Nebenbestimmungen

Die Eigentümerschaft wünscht noch zwei Sachverhalte zu klären, welche nicht im Kaufuertrag geregelt werden

können. Für diese zwei Sachverhalte wurde eine separate Vereinbarung aufgesetzt.

- Die Stadt Kloten soll Eigentümerin des Grundstücks bleiben und das Grundstück nicht weiterverkaufen.

Bereits Art, lter Gemeindeordnung enthält die Anweisung, dass Grundstücke der Stadt grundsätzlich in

ihrem Eigentum verbleiben sollen. Allerdings sind in derselben Bestimmung auch Ausnahmen davon

geregelt (Verkauf im öffentlichen lnteresse, zur Erfüllung der strategischen Stadtentwicklungsziele). Der

Stadtrat beabsichtigt, das Grundstück im Baurecht abzugeben, um preisgünstigen Wohnraum erstellen zu

lassen. ln der Vereinbarung wird geregelt, dass ein Verkauf in den nächsten 20 Jahren seit der

Eigentumsübertragung nicht erfolgen wird.

- Nördlich der Bestandesbauten steht ein markanter Nussbaum, der erhalten werden soll, Der Nussbaum ist

sehr gross und schön gewachsen, weshalb einem Erhalt im Grundsatz nichts entgegensteht. Er befindet

sich auch ausserhalb der Baufelder gemäss gültigem Gestaltungsplan. Aufgrund der Grösse des

Grundstücks und der damit zusammenhängenden Möglichkeiten, Bauten anzuordnen, sollten sich daraus

keine Einschränkungen ergeben. Der Baum wird zudem bei nächster Gelegenheit ins kommunale

Naturschutzinventar aufgenommen. Sollte der Baum aus irgendwelchen Gründen nicht erhalten werden

können, ist er zu ersetzen.

Die Vereinbarung zu diesen zwei Punkten lautet wie folgt:

Ausgangslage
Die Stadt Koten erwirbt von der Eigentümerschaft Ziff. 1. bis 1.5.4, das Grundstück Kat.-Nr. 3083.

Die Rahmenbedingungen dazu sind im Kaufvertrag vomW und im Stadtratsbesch/uss Nr. Wvom
W enthatten, tm Kaufveftrag nicht geregeltwerden konnten folgende Sachverhalte, welche deshalb

Gegenstand dieser Nebenbestimmungen sind.

2.1. Langfristiges Eigentum der Stadt Koten.

2.2. Erhalt des Nussbaums.

2. Nebenbestimmungen

1
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3.

2.1. Langfristiges Eigentum der Stadt Koten
Der Verkäuferschaft ist es erh grosses Anliegen, dass das Grundstück Kat-Nr. 3083 langfristig im

Eigentum der Stadt bleibt. Der Stadtrat beabsichtigt, das Grundstück im Baurecht (vgl. Art. 779 ft.

Zivilgesetzbuch) an eine Bauträgerschaft abzugeben, welche das Grundstück überbaut.

Ein Verkauf ist somit nicht vorgesehen. Der Stadtrat sichert der Verkäuferschaft unabhängig der
Einräumung eines Baurechfs z4 dass ein Verkauf des Grundstücks für 20 Jahre seit der

Eigentumsübertragung nicht erfolgen wird.

2.2. Erhalt des Nussbaums
Nördlich der Bestandesgebäude steht ein markanter Nussbaum (Koordinaten ca.2'686'662 /
1'256'404), der auch beieiner Überbauung des Grundstücks erhaften werden soll. Der Stadtrat

sicheft zu, dass der Nus sbaum soweft dies mit verhältnismässigem Aufwand und aus

Sicherheißgründen möglich ist, erhaften wird. Der Nussbaum soll bei nächster Gelegenheit in das

kommunale Schutzinventar aufgenommen werden. lm Falle des Abgehens des Baumes ist auf Kat.-

Nr. 3083 ein Ersatz zu pflanzen.

V e rschieden e Bestimm u n gen

Die vorliegende Vereinbarung wird siebenfach ausgefeftigt und unterzeichnet. Für jede Paftei ist ein

Originalexemplar bestimmt. Die Vereinbarung trift nur in Kraft, wenn der Verkauf des Grundstücks

Kat.-Nr. 3083 an die Stadt Kloten rechtskräftig zustande kommt.

Für allfällige Streitigkeiten aus der vorliegenden Vereinbarung bestimmen die Parteien als

ausschfiess/ich en Gerichtsstand Koten.

Die Vereinbarung endet betreffend Ziff. 2.1. (langfristiges Eigentum) mit dem Ablauf von 20 Jahren

seit der Eigentumsübertragung des Grundstücks Kat.-Nr. 3083.

Die Vereinbarung endet betreffend Zitf . 2.2. (Erhalt Nussbaum) mit dem natürlichen Abgang des

Nussbaums und der Pflanzung eines Ersatzbaumes auf dem Grundstück Kat.-Nr.3083.

Beschluss:

Der Stadtrat genehmigt den Kaufuertrag zum Grundstück Kat,-Nr. 3083, Dorfstrasse 43, und die separate

Vereinbarung über die Nebenbestimmungen (Verkaul Nussbaum), Die Nebenbestimmungen treten nur in

Kraft, wenn der Gemeinderat dem Kauf rechtskräftig zustimmt (ugl.Zitf .2.).

2. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat den Kauf des Grundstücks Kat.-Nr. 3083, Dorfstrasse 43, für einen

Betrag von Fr. 12'260'000.00. Der Stadtpräsident, Renö Huber, Ortsbürger von Kloten, wohnhaft am

Spitzweg 11,8302 Kloten, geboren am 4. August 1956, wird mit der Untezeichnung und dem Vollzug des

Kaufuertrages bevollmächtigt,

3, Der Stadtrat wird ermächtigt, allfällig notwendige, aber untergeordnete Anpassungen des Kaufuertrages in

eigener Kompetenz vozunehmen.

4. Der Gemeinderat nimmt von den noch nicht bezahlten Anschlussgebühren Abwasser im Umfang von rund

Fr. 170'000.00 (ohne MWST) Kenntnis, Diese Kosten gelten bei einer Überbauung als gebundene

Ausgaben,
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Mitteilungen an:

. Notariat Bassersdorf, PläEliweg 4, 8303 Bassersdorf (Originalauszug)

. Käuferschaft (E-Mail)

. Gemeinderat

. Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

. Stv.Venualtungsdirektor

. Bereichsleiter Finanzen + Logistik

. BereichsleiterLebensraum

. Leiter Liegenschaften

. Leiter Finanzen

. Leiter Umwelt / Energie- und Umweltberater (betreffend Schutz Nussbaum)

Für Rückfragen ist zuständig: Marc Osterwalder, Stv. Venrrraltungsdirektor, marc.osterwalder@kloten.ch

STADTRAT KLOTEN

m ?,{A**
Präsident

Versandt: -2. Dez. 2025
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